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Die Geschichte der 
Parlamentsbibliothek 
Die heutige Parlamentsbibliothek ist gleichzeitig 
eine Bibliothek, ein wissenschaftlicher Dokumen-
tationsdienst und ein Informationsdienst mit re-
gelmässigen Veröffentlichungen. Um ihre Ge-
schichte zu verstehen, muss man diesen ver-
schiedenen Bereichen folgen, die ständig intera-
gieren, bis sie schliesslich 2009 in einem Dienst 
zusammengeführt werden.  

Die Geschichte der Parlamentsbibliothek, die hier 
in zusammengefasster Form vorgestellt wird, ist 
im Faktenbericht «À la fois bibliothèque et service 
de documentation : l’histoire de la Bibliothèque 
du Parlement» (nur auf Französisch verfügbar) 
genauer beschrieben. 

1848 

Die Kanzleibibliothek 

Die Geschichte der Bibliothek reicht bis zur Grün-
dung des Bundesstaates zurück. Ab 1848 haben 
Parlamentarier, die Bundesverwaltung sowie Pri-
vatpersonen Zugang zur Kanzleibibliothek. Ver-
waltungstechnisch ist sie dem Eidgenössischen 
Departement des Innern (EDI) angegliedert. Sie 
nimmt rasch die Rolle als Zentralbibliothek der 
Bundesverwaltung ein.  

Sie belegt abwechselnd verschiedene Räume 
des Bundeshauses (heutiges Bundeshaus West). 
Im Laufe der Jahre wird ihr Bestand immer um-
fangreicher und sie sieht sich mit einem Platz-
problem konfrontiert. Gewisse Bücher müssen 
sogar in Regalen im Gang aufbewahrt werden. 

Im Jahre 1889 wird die Kanzleibibliothek für den 
internationalen Austausch offizieller Dokumente 
sowie wissenschaftlicher und literarischer Publi-
kationen zuständig. Ab 1893 wird sie zusätzlich 
damit beauftragt, den Kantonsbibliotheken die 
auf Kosten des Bundes herausgegebenen Publi-
kationen kostenlos zur Verfügung zu stellen. In 
diesem Rahmen versendet sie jedes Jahr meh-
rere tausend Pakete.  

1904 

Umzug in den ehemaligen National-
ratssaal  

Das neue Bundeshaus (heutiges Parlamentsge-
bäude) wird 1902 eröffnet. Die Räte ziehen in die 
Säle um, die sie auch heute nutzen. Während der 
ehemalige Ständeratssaal in Büros umgewandelt 
wird, lässt sich im alten Nationalratssaal die 
Kanzleibibliothek nieder. Ihr aus 40 000 Büchern 
und 20 000 Drucken bestehender Bestand wird 
1902 dorthin verlegt. Dieser Ort ist auch heute 
noch der Lesesaal der Parlamentsbibliothek.  

1913 

Eidgenössische Zentralbibliothek 

Im Jahr 1913 tritt das erste gedruckte Biblio-
theksreglement in Kraft. Es legt fest, dass die 
Bibliothek bei ihren Ankäufen «auf die Bedürf-
nisse der Bundesverwaltung und auf solche 
Werke und Schriften, welche die Schweiz und 
wichtige Tagesfragen betreffen», Rücksicht 
nimmt.  

Die Parlamentarier haben Zugang zur Zentralbib-
liothek, verfügen aber auch über ihre eigene Bib-
liothek, die Parlamentsbibliothek genannt und 
vom Sekretariat der Bundesversammlung ver-
waltet wird.  

Die beiden Weltkriege haben einen direkten Ein-
fluss auf die Arbeit der Zentralbibliothek: Der in-
ternationale Austausch ist stark eingeschränkt 
und einige ausländische Zeitschriften erscheinen 
nicht mehr. Parallel dazu nehmen die Bibliotheks-
besuche zu. Einige Dienststellen der Bundesver-
waltung, wie die Abteilung für industrielle Kriegs-
wirtschaft, werden während der Konflikte ausge-
baut. Folglich steigt die Zahl der Bibliotheksnut-
zenden. Ausserdem ist die Bibliothek zu dieser 
Zeit für die Öffentlichkeit zugänglich und zahlrei-
che Menschen kommen, um ihre Recherchen, 
insbesondere zu Rechtsfragen, anzustellen.  

In den 1950er-Jahre wird die Bibliothek immer 
stärker frequentiert und 1963 nach dem Umzug 
des Generalsekretariats des EDI in die Inselgasse 
erhält sie zusätzliche Räumlichkeiten. Bei den An-
schaffungen der Bibliothek handelt es sich zu-
nehmend um Fachliteratur aus den Bereichen 
Recht und Verwaltung.  

https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/%C3%80%20la%20fois%20biblioth%C3%A8que%20et%20service%20de%20documentation_l%E2%80%98histoire%20de%20la%20Biblioth%C3%A8que%20du%20Parlement.pdf
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1965  

Ausbau der Verwaltungskontrolle 

Bereits 1954 erwähnt Dr. iur. Kurt Eichenberger 
in einem Vortrag über die Reformmöglichkeiten 
des schweizerischen Gesetzgebungssystems die 
Schaffung eines den eidgenössischen Räten an-
gegliederten Dokumentationsdienstes. Seiner 
Meinung nach würde ein solcher Dienst die Un-
abhängigkeit der Legislative gegenüber der Exe-
kutive sicherstellen. Diese Möglichkeit wird 1962 
in der Botschaft des Bundesrates über ein neues 
Geschäftsverkehrsgesetz erneut erwähnt, aber 
zu diesem Zeitpunkt nicht umgesetzt.  

Am 1. September 1964 legen die zu einer «Ar-
beitsgemeinschaft» zusammengeschlossenen 
Untersuchungskommissionen des National- und 
des Ständerates der Bundesversammlung ihren 
Bericht über die Mirage-Affäre vor. Darin widmen 
sie der parlamentarischen Verwaltungskontrolle 
und deren Ausbau ein eigenes Kapitel.  

Die Untersuchungskommissionen stellen fest, 
dass die jüngsten gesellschaftlichen Entwicklun-
gen, wie die Zunahme der dem Staat übertrage-
nen Aufgaben, der technische Fortschritt, die 
Komplexität der wirtschaftlichen und sozialen 
Probleme oder zunehmende Internationalisie-
rung, es für die Parlamentarier erschwert haben, 
sich eine persönliche Meinung zu den Vorlagen 
des Bundesrates zu bilden. Sie vertreten die An-
sicht, dass die politische Bedeutung des Parla-
mentes gegenüber der Exekutive schwindet, da 
die Parlamentarier ihre Meinung hauptsächlich 
auf die Argumente stützen, die der Bundesrat in 
seinen Botschaften vorbringt. Ausserdem be-
fürchten die Kommissionen, dass das Parlament 
immer weniger von seinem Initiativrecht Ge-
brauch machen wird.  

Auf dieser Grundlage erteilt der Nationalrat seiner 
Geschäftsprüfungskommission den Auftrag, ihm 
einen Entwurf für den Ausbau der Verwaltungs-
kontrolle vorzulegen. Eine der vorgeschlagenen 
Lösungen ist die Schaffung eines Dokumentati-
onsdienstes, der direkt der Bundesversammlung 
unterstellt ist.  

Die eidgenössischen Räte diskutieren ab 
Herbst 1965 über den Entwurf und verabschie-
den am Ende der Sommersession 1966 das 
Bundesgesetz über die Ergänzung des Ge-
schäftsverkehrsgesetzes (Ausbau der Verwal-
tungskontrolle). Dieses tritt am 1. Januar 1967 in 

Kraft und ermöglicht die Schaffung des Doku-
mentationsdienstes der Bundesversammlung. 
Die Aufgaben und die Organisation dieses Doku-
mentationsdienstes werden in einem einfachen 
Bundesbeschluss geregelt.  

1967 

Der Dokumentationsdienst der Bun-
desversammlung 

Die Räte diskutieren den Entwurf des Bundesbe-
schlusses über den Dokumentationsdienst der 
Bundesversammlung ab Anfang 1967. Am 
27. Juni 1967 wird die Schaffung des Dokumen-
tationsdienstes vom Parlament beschlossen.  

Der Dienst steht den Parlamentariern sowohl für 
ihre Arbeit in den Räten als auch in den Kommis-
sionen zur Verfügung. Er ist dafür zuständig, die 
von den Räten und dessen Mitgliedern angefor-
derten Unterlagen zusammenzustellen. Er soll 
sich aber auch über neue Veröffentlichungen, 
welche für die Parlamentarier von Interesse sein 
könnten, auf dem Laufenden halten und die Par-
lamentsmitglieder darüber informieren.  

Die Leitung des Dienstes wird vom Bundesrat er-
nannt und der Dienst ist administrativ dem Sek-
retariat der Bundesversammlung angegliedert. 
Eine Dokumentationskommission, bestehend 
aus fünf Mitgliedern jeden Rates, überwacht die 
Tätigkeit des Dienstes.  

Zur Erfüllung seiner Aufträge steht dem Dienst die 
Parlamentsbibliothek zur Verfügung, die bisher 
vom Sekretariat der Bundesverwaltung verwaltet 
wurde. Darüber hinaus hat er Zugang zur Zent-
ralbibliothek, zu allen Fachbibliotheken und zu 
den Dokumentationsdiensten der Verwaltung. Er 
hat das Recht, mit Zustimmung der Auftraggebe-
rin oder des Auftraggebers technische oder 
rechtliche Informationen von der Bundesverwal-
tung einzuholen. Diese ist zur Auskunft verpflich-
tet. Aufträge werden schriftlich beim Dokumenta-
tionsdienst eingereicht, der sie in der Regel in der 
Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet.  
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1968 

Die Eidgenössische Parlaments- 
und Zentralbibliothek (EPZB) 

Mit Zustimmung der Dokumentationskommis-
sion fusioniert der Bundesrat 1968 die Eidgenös-
sische Zentralbibliothek und die Parlamentsbibli-
othek unter dem Namen «Eidgenössische Parla-
ments- und Zentralbibliothek (EPZB)». Der Be-
stand der Parlamentsbibliothek ist nun Bestand-
teil der neuen EPZB, verbleibt aber in denselben 
Räumlichkeiten, im Hauptgebäude des Bundes-
hauses. Während jeder Session befindet sich 
eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Doku-
mentationsdienstes in der Parlamentsbibliothek, 
um die Parlamentsmitglieder bei ihren Recher-
chen zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit der 
Zentralbibliothek organisiert der Dokumentati-
onsdienst dort auch Ausstellungen.  

Die Mitglieder des Parlaments und der Dokumen-
tationsdienst haben bei der Konsultation der 
Werke der EPZB Vorrang. Der Bestand der Par-
lamentsbibliothek wird in Absprache mit dem Do-
kumentationsdienst und der Dokumentations-
kommission festgelegt und die Dokumentations-
kommission kann der Zentralbibliothek Weisun-
gen erteilen, um sicherzustellen, dass den Be-
dürfnissen des Parlamentes Rechnung getragen 
wird.  

Parallel dazu errichtet der Dokumentationsdienst 
seine eigene Bibliothek, auf die er neben der 
EPZB und den anderen Bibliotheken der Bundes-
verwaltung zur Erfüllung seiner Aufträge zurück-
greift.  

1989 

Die Dokumentationszentrale 

Zwanzig Jahre nachdem der Dokumentations-
dienst seine Arbeit aufgenommen hat, schätzt ihr 
Leiter in einem Geschäftsbericht, dass seine Mit-
arbeitenden 50 Prozent ihrer Arbeit mit Einzelauf-
träge, 30 Prozent für Kommissionsdokumentati-
onen und 20 Prozent für Beratungen aufwenden. 
Jeden Tag klassifiziert der oder die für die Pres-
seauswertung zuständige Mitarbeitende mit ei-
nem System aus ungefähr 400 Schlagwörtern 
ungefähr 180 Artikel aus 75 Zeitungen. Diese Ar-
tikelsammlung wird durch die Medienmitteilun-

gen der Verwaltung, der Parteien und der Frakti-
onen sowie durch die Reden von Bundesrätinnen 
und Bundesräten ergänzt. Ausserdem verbringt 
ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Diens-
tes zwei Tage im Monat damit, die Biografien von 
Politikerinnen und Politikern mit bundesweiter 
Bedeutung auf den neusten Stand zu bringen.  

Bei einer Reorganisation der Parlamentsdienste 
im Jahre 1989 beschliesst das Parlament, dass 
die Dokumentation für die Kommissionen, die 
bisher vom Dokumentationsdienst erstellt wurde, 
künftig in den Zuständigkeitsbereich der Kom-
missionsdienste fällt. Der Dokumentationsdienst 
wiederum wird in die Dokumentationszentrale 
umgewandelt. Zu diesem Zeitpunkt wird auch die 
seit 1967 mit der Überwachung der Tätigkeit des 
Dokumentationsdienstes beauftragte Dokumen-
tationskommission aufgelöst. Ihre Aufgaben wer-
den von der neuen Verwaltungsdelegation über-
nommen.  

Die Dokumentationszentrale hat den Auftrag, den 
Parlamentarierinnen und Parlamentariern, den 
Fraktionen sowie den übrigen Abteilungen der 
Parlamentsdienste Auskünfte zu erteilen und die 
gewünschten Dokumente zu beschaffen. Sie 
analysiert und selektioniert die Dokumente nach 
wissenschaftlichen Kriterien, kümmert sich um 
die Archivierung der Dokumente der Bundesver-
sammlung, erstellt einen Index der vom Parla-
ment behandelten Geschäfte und führt ein Ver-
zeichnis der Beratungen. Für ihre Recherchen 
stehen ihr mehrere Datenbanken zur Verfügung. 
Eine davon enthält die parlamentarischen Vor-
stösse seit 1983. Eine andere von der Kanzlei 
entwickelte Datenbank beinhaltet die Entwürfe, 
Botschaften und Berichte des Bundesrates, die 
dem Parlament vorgelegt wurden. Die Dokumen-
tationszentrale hat nach wie vor Zugang zur 
EPZB und erweitert parallel ihre eigene Biblio-
thek.  

2009 

Der Zusammenschluss 

Im Rahmen der Verwaltungsreform beschliesst 
der Bundesrat 2006, alle Bibliotheken der Bun-
desverwaltung, die sich in der Region Bern befin-
den, am Guisanplatz zusammenzulegen. In die-
sem Zusammenhang wird die EPZB mit Zustim-
mung des Parlamentes am 1. Januar 2009 auf-
gelöst. Der Bestand der EPZB wird zwischen der 
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zukünftigen Bibliothek am Guisanplatz und der 
Parlamentsbibliothek aufgeteilt.  

Die Parlamentsbibliothek nimmt zu diesem Zeit-
punkt eine neue Form an. Sie setzt sich aus der 
Bibliothek des Dokumentationsdienstes der Bun-
desversammlung und der Bibliothek des Eidge-
nössischen Departements für auswärtige Ange-
legenheiten sowie aus einem Teil der Bestände 
der ehemaligen EPZB zusammen.  

Sie ist Teil des Dokumentationsdienstes, der seit 
Beginn der Legislaturperiode im Dezember 2007 
wieder denselben Namen wie 1989 trägt. Diese 
neue Parlamentsbibliothek wird 2010 von der 
Präsidentin des Nationalrates eingeweiht.  

2014 

Die Parlamentsbibliothek 

Der Dokumentationsdienst erfährt 2014 eine Re-
organisation. Er ist nun in drei Einheiten aufgeteilt, 
die zusammenarbeiten, um die Bedürfnisse ihrer 
Kundinnen und Kunden zu erfüllen. Der gesamte 
Dienst erhält den Namen Parlamentsbibliothek 
(ParlB).  

Die Einheit «Kundendienst» ist die Anlaufstelle für 
alle Anfragen, die an die ParlB gerichtet werden. 
Sie beantwortet direkt einen Teil der Anfragen 
und leitet den Rest an die beiden anderen Einhei-
ten weiter. Zudem ist sie für die Erstellung der 
Publikationen der ParlB zuständig, von denen ein 
grosser Teil online zugänglich gemacht wird.  

Die Einheit «Information & Dokumentation» ist für 
die bibliothekarischen Dienstleistungen sowie die 
Medienbeobachtung zuständig. In diesem Rah-
men bietet sie ihren Kundinnen und Kunden bei-
spielsweise thematische Pressespiegel an, die 
teils automatisch generiert werden. Sie betreibt 
ausserdem ein Online-Portal, das ihren Nutzerin-
nen und Nutzern Zugang zu Hunderten von Me-
dien bietet.  

Die Einheit «Recherchen & Statistiken» erfüllt die 
wissenschaftlichen Aufträge der ParlB und er-
stellt den wissenschaftlichen Inhalt der Veröffent-
lichungen. Zudem wertet sie die Daten über die 
parlamentarische Tätigkeit aus. Seit 2015 nutzt 
sie zur Auswertung dieser Daten ein Business In-
telligence System, das automatisiert Statistiken 
und Analysen erstellt.  
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